4. März 2010
Aktenzahl 894/04

Armin Wille / Rebecca Frick

T. 05522 405 400

F. 05522 405 603

buergerservice@rankweil.at www.rankweil.at

[image: image1.png]Marktgemeinde





Veranstaltungsanmeldung für den Vinomnasaal

Veranstalter:     
Verantwortlicher:

     

Rechnungsadresse:
     

Telefon:
     

Veranstaltungsdatum:
     

Beginn:
     
 Uhr
Ende:
     
Uhr
Art der Veranstaltung: 
     

Aufbau:
Datum:
     

Von:
     

Bis:
     
 Uhr

Abbau:
Datum:
     

Von: 
     

Bis:
     
 Uhr

Probe:
Datum:
     

Von:
     

Bis:
     
 Uhr

Bestuhlung/Betischung :
 FORMCHECKBOX 
 Saal
lt. Plan Nr.
     


 FORMCHECKBOX 
 Galerie
lt.Plan Nr.
     


 FORMCHECKBOX 
 Foyer
lt. Plan Nr.
     

Garderobe:
 FORMCHECKBOX 
 Selbst
 FORMCHECKBOX 
 Gastronom

*Bühnenbenützung:
 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein

*Tonanlage:
 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein

*Bühnenbeleuchtung:
 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein

*Emotion Light (farbiges Stimmungslicht):
 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein

*Leinwand:
 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein

*Künstlergarderobe:
 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein

*Stehtische (10 Stk.)
 FORMCHECKBOX 
 ja _  _Stk.
 FORMCHECKBOX 
 nein

*Rednerpult
 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein

*Vorsitz für       Pers.
 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein

Vorbühne:
 FORMCHECKBOX 
 ja 
 FORMCHECKBOX 
 nein

Podesterie auf Bühne:
 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein

Beamer:
 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein

offene Feuer/erhöhte Brandgefahr: 
 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein

* gratis

Besondere Vereinbarungen:      
 


Bewirtung:
 FORMCHECKBOX 
 Wirtepool 


 FORMCHECKBOX 
 Gasthof Kreuz



 FORMCHECKBOX 
 Gasthof Mohren



 FORMCHECKBOX 
 Hoher Freschen



 FORMCHECKBOX 
 Rankweiler Hof



 FORMCHECKBOX 
 Schwarzer Adler

 FORMCHECKBOX 
 selbst (nur Rankweiler Vereine)

 FORMCHECKBOX 
 nein

Die Bewirtung darf nur von einem Gastronom, aus dem Wirtepool, durchgeführt werden.

Feuerwache:
 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein

Bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr (zB offene Feuer auf der Bühne, o.ä.) ist eine Brand-sicherheitswache der örtlichen Feuerwehr während der gesamten Veranstaltung erforderlich. Die Brandsicherheitswache ist nach Möglichkeit bei Veranstaltungsanmeldung, spätestens jedoch 4 Wochen vor der geplanten Veranstaltung durch den Veranstalter bei der Gemeinde zu beantragen.

Wird vom Gemeindeamt ausgefüllt:

Zulässige Höchstzahl der Besucher:       Personen

(lt. Betischungs- und Bestuhlungsplan)

Benützungsgebühr Saal
€ 
     
+ 20% Mwst.
€ 
     
Gesamt
€ 
     
Sämtliche Aufbauten und Dekorationen (keine Kerzen, Konfetti, Erdnüsse) dürfen nur in Absprache mit dem Saalwart gemacht werden. Für die Anbringung von Plakaten sind spezielle Flächen vorhanden. Bei Nichtbeachtung werden die anfallenden Kosten der Instandsetzung dem Veranstalter verrechnet.

Die Genehmigung der Veranstaltung erfolgt bis 01.00 Uhr. Dauert die Veranstaltung länger, ist bei der Marktgemeinde Rankweil, Abteilung Ortpolizei  um Sperrstundenverlängerung anzusuchen.

AKM-Anmeldung ist Sache des Veranstalters. Die Kosten für Saalwart (€ 20,00 pro Stunde), Feuer- und Brandwache (€ 13,00 pro Stunde) sind nach der Veranstaltung direkt an diese zu bezahlen. Die Brandwache ist nur bei offenem Feuer auf der Bühne notwendig.
Bei starker Verschmutzung der Räumlichkeit werden zusätzliche Reinigungskosten verrechnet. Sämtlicher anfallender Müll wird durch den Veranstalter beseitigt, ansonsten wird die Müllentsorgung durch die Gemeinde in Rechnung gestellt. Für Schäden am Gebäude und an Dritten trägt der Veranstalter die Haftung.

Achtung: Sofern die Veranstaltung öffentlich ist, besteht die Möglichkeit, diese im Veranstaltungskalender des Gemeindeblattes Rankweil und auf der Homepage der Marktgemeinde (www.rankweil.at) kostenlos zu veröffentlichen. 
Wenden Sie sich bitte an die Abteilung Wirtschaft und Kommunikation (wirtschaft.kommunikation@rankweil.at).

Redaktionsschluss für den wöchentlichen Veranstaltungskalender ist jeweils Donnerstag der Vorwoche, für den monatlichen jeweils am 15. des Vormonats. 

Putzutensilien sind nicht vorhanden. Diese müssen vom Veranstalter mitgebracht werden.

Der Veranstalter bestätigt mit seiner Unterschrift die Veranstaltung nach den oben angeführten, sowie den in der Saalordnung festgeschriebenen Regeln einzuhalten.

.....................................
....................................
.....................................
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